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1. Auftrag und Grundlagen 

1.1. Auftrag und Objekt 

Die Tägerhard Kies AG plant die Erschliessung eines neuen Kiesabbaugebiets im Bereich Bifig-Flüe-

feld in Würenlos. Die geplanten Arbeiten beinhalten bodenrelevante Eingriffe und verlaufen vollständig 

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

 

Auftraggeber Tägerhard Kies AG 

Otelfigerstrasse 5 

5430 Wettingen 

Offerte 21.02.23 

Objekt Materialabbaugebiet «Bifig-Flüefeld» 

Mittlere Koordinaten ca. 2'668'793 / 1'256'265 

Parzelle(n) Nr(n). 2556, 2560, 5071, 2564, 2555, 2553 2552, 2551, 2550, 2547 

Zone(n) Allgemeine Landwirtschaftszone 

Fruchtfolgefläche (FFF) FFF 1. Güte 

Klimaeignungszone A4 «Futterbau begünstigt» 

Nutzungsgebiet 2 

Geländeform / Neigung Eben bis gleichmässig geneigt (max. 5-10 %) 

Kantonale Bodenkarte Massstab 1:25'000 

Kataster der belasteten Standorte kein Eintrag 

Prüfperimeter Bodenaushub Verdachtsfläche: Strassen (K120 und K275) 

Distanz: 10 m Abstand zum Fahrbahnrand (Leitschadstoffe: 

PAK, Pb) 

Aktuelle Nutzung Acker / Dauerwiese 

Beanspruchte Fläche ca. 35'000 m2 

 

Die Tägerhard Kies AG, vertreten durch die ilu AG, die TERRE AG am 07.06.23 mit der der Erfassung 

des bodenkundlichen Ausgangszustandes, den Schadstoffbeprobungen sowie dem Verfassen des 

vorliegenden Bodenschutzkonzepts beauftragt.  

 

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Beurteilung des Bodens nach Umweltschutzgesetz (USG). Der 

Boden umfasst in der Regel die Horizonte A und B (Ober- und Unterboden). Die geotechnische Beur-
teilung des Untergrundes ist nicht Bestandteil unseres Auftrags. 
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1.2. Grundlagen und allgemeine Informationen 

Sämtliche einschlägigen Vorschriften und Weisungen des Bundes sowie des Kantons Aargau im Zu-

sammenhang mit dem Bodenschutz sind einzuhalten. Die allgemein gültigen gesetzlichen Vorschrif-

ten, Verordnungen und Weisungen finden sich in Anhang A1. 

 

Zusätzlich zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Normen in Anhang A1 wurden folgende pro-

jektspezifischen Dokumente und Grundlagen verwendet: 

- Geoportal des Kantons Aargau (AGIS), mehrfacher Zugriff im Juli bis August 2023. 

- Plangrundlagen map.geo.admin.ch, Zugriff am 24.07.23. 

- Planungsbericht, Richtplananpassung Materialabbaugebiet «Bifig-Flüefeld» Gemeinde Würenlos, 

ilu AG, 31.08.22 
- Geologisch- Hydrogeologische Untersuchungen, Situationsplan 1:2'500, Lage des Abbaugebie-

tes und der Sondierungen, Jäckli Geologie AG, 29.04.20 

- Baggerschlitz- und Bohrstocksondagen, TERRE AG, 12.06.23. 

 
Die Anhänge A2 und A3 enthalten die allgemein gültigen Bodenschutzmassnahmen, welche für alle 

bodenrelevanten Phasen des Bauablaufs gelten, sowie die allgemeinen Vorgaben zur Rekultivierung 

und Folgebewirtschaftung. Ergänzende, projektspezifische Angaben zu den Anhänge A2 und A3 fin-

den sich in den Kapiteln 5 und 6. 

 

1.3. Ausgeführte Untersuchungen 

Zur Erhebung des bodenkundlichen Ausgangszustandes wurden vier Bodenprofilaufnahmen sowie 

sechs ergänzende Bohrstocksondierungen mittels Pürckhauer bis in max. 1 m Tiefe am 20.07.23 
durchgeführt und gemäss FAL 24 bodenkundlich beschrieben (Lage s. Anhang B1, Bodenprofilblätter 

s. Anhang B2, tabellarische Zusammenfassungen der Felddaten s. Anhang B3). 

 

Zur Abklärung der Belastungssituation des Bodens resp. Aushubs gemäss kantonalem Prüfperimeter 

Bodenaushub wurden vier Linienmischproben (LMP, Abstand zur Fahrbahn: 4 m und 8 m) mit dem 

Probenstecher (Tiefe: 0-20 cm, 20-40 cm) entnommen (Lage s. Anhang B1). Das Oberbodenmaterial 

wurde gemäss VBBo auf Blei und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) inkl. 

Benzo[a]pyren (B[a]P) analysiert (Laborprotokoll s. Anhang B4).  
 

Grundsätzlich entsprechen die Tiefen 0-20 cm dem Oberboden sowie 20-40 cm dem Unterboden. 
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2. Ausgangszustand 

2.1. Auswertung der Grundlagen  

Ausgangsmaterial für die Bodenbildung im Projektperimeter ist gemäss der geologischen Karte der 

Schweiz des Bundesamtes für Landestopographie im nordöstlichen Abschnitt quartärer Hangschutt, 

im zentralen Bereich undifferenzierte Verwitterungslehme und im südwestlichen Bereich glaziofluvia-

tile Schotter. 

 

Gemäss kantonaler Bodenkarte liegen im Projektperimeter sehr tiefgründige bis tiefgründige, normal 

durchlässige Parabraunerden vor (s. Abb. 1). 
 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus der kantonalen Bodenkarte 1:2’500 (agis). Rot um-
randeter Bereich = ungefähre Lage des Projektperimeters, hellorange = normal 
durchlässige, mässig tiefgründige Braunerde, orange = normal durchlässige, 
sehr tiefgründige bis tiefgründige Parabraunerde. 

 

Die Erschliessung des Kiesabbaugebiets tangiert Bereiche im Nahbereich der Furttalstrasse (K120) 
und der Landstrasse (K275). Gemäss kantonalem Prüfperimeter Bodenaushub besteht der Belas-

tungsverdacht bis 10 m ab der Fahrbahn (Abb. 2). 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Prüfperimeter Bodenaushub (PBA) 

1:2’500 (agis). Für die K120 sowie die K275 liegt ein Verdachtsbe-

reich für Schadstoffbelastungen bis 10 m seitlich ab Fahrbahnrand 
vor. Blaues Polygon = ungefährer Projektperimeter, rot schraffiert = 

Bereich PBA. 
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2.2. Bodeneigenschaften 

Im untersuchten Gebiet wurden vorwiegend die Bodentypen Regosol sowie Braunerde festgestellt. 

Es handelt sich mehrheitlich um mässig tiefgründige Böden. Es wurden vorwiegend schwach skelett-

haltige bis kieshaltige Bodenverhältnisse angetroffen. 

 
Die festgestellten Bodeneigenschaften lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

Bodentyp Regosol (S1, S2) 

Wasserhaushalt Normal durchlässig (Untertyp: I1) 

Pflanzennutzbare Gründigkeit (pnG) flachgründig bis ziemlich flachgründig 

Verdichtungsempfindlichkeit Oberboden: kaum (lehmiger Sand) 
Unterboden: nicht vorhanden 

 
Bodentyp Braunerde (S3-S6, BS1-BS4) 

Wasserhaushalt Normal durchlässig bis stau- oder grundwasserbeeinflusst (Untertyp: I2, G2-G3) 

Pflanzennutzbare Gründigkeit (pnG) ziemlich flachgründig bis tiefgründig 

Verdichtungsempfindlichkeit Oberboden: schwach bis normal (Sandiger Lehm bis lehmreicher Sand) 
Unterboden: kaum bis schwach (Sandiger Lehm bis lehmiger Sand) 

 

In der Übersichtskarte in Anhang B1 ist die Lage der Sondagen inkl. empfohlener Abtragsmächtigkei-

ten von Ober- und (falls vorhanden) Unterbodenmaterial dargestellt. Die detaillierten Felddaten der 

Bodenprofile sowie Bohrstocksondagen finden sich in den Anhängen B2 sowie B3. Ein Überblick der 

Strecke ist in der Fotodokumentation in Anhang B5 enthalten. 

 

2.3. Fruchtfolgeflächen (FFF) und Nutzungseignungsklassen (NEK) 

Gemäss kantonalem Kulturlandplan sind Fruchtfolgeflächen 1. Güte von den Massnahmen betroffen 

(s. Abb. 3). Teile der Parzellen Nr. 2547 und Nr. 2560 liegen innerhalb der Sperrzone des Dekrets 

zum Schutze der Lägern und des Geissberges (LäD; SAR 787.320). 

 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem kantonalen Kulturlandplan 1:2’500  

(agis). Rot umrandeter Bereich = ungefähre Lage des Projektperime-
ters, gelb = allgemeine Landwirtschaftszone, braun schraffiert = 

Fruchtfolgefläche 1. Güte, hellgelb = Sperrzone, LäD. 

 



 9/18 

Aufgrund der bodenkundlichen Feldaufnahmen ergibt sich folgende Zuordnung der erhobenen Nut-

zungseignungsklassen (NEK):  

Tabelle 1: Zusammenfassung der vorgefundenen Nutzungseignungsklassen und Fruchtfolgeflächen gemäss den Feldauf-
nahmen vom 20.07.23 

Sondage NEK Limitierendes Merkmal Fruchtfolgeflächen 

S4 NEK 2 pnG FFF 1. Güte 

BS3, S5 NEK 2 Vernässung FFF 1. Güte 

BS1, BS2, BS4, S6 NEK 3 Vernässung FFF 2. Güte 

S1, S3 NEK 6 pnG Keine FFF 

S2 NEK 9 pnG Keine FFF 
 

Die Feldaufnahmen ergaben, dass von den beanspruchten Flächen die Anforderungen an Fruchtfol-

geflächen nicht flächendeckend (insbesondere im Bereich von S1, S2 und S3; ca. 9'401 m2) erfüllt 

werden (s. Tab. 1; Lage s. Anhang B1). Von den restlichen Flächen erfüllen rund 10'663 m2 die Krite-

rien für Fruchtfolgequalität 1. Güte und ca. 13'445 m2 die Anforderungen für Fruchtfolgeflächen 2. 

Güte. Gemäss Endnutzungsplan der ilu AG sollen die durch den geplanten Kiesabbau beanspruchten 

Flächen nach dem Verfüllen der Kiesgrube möglichst zu landwirtschaftlich nutzbaren Flächen mit 
Fruchtfolgequalität wiederhergestellt werden. Somit besteht besonders in den Bereichen der Sonda-

gen S1, S2 und S3 ein Aufwertungspotential zu Fruchtfolgeflächen. Es wird weiter davon ausgegan-

gen, dass ca. 10 % der beanspruchten Flächen als ökologische Ausgleichsflächen ausgeschieden 

werden, was einer Fläche von ca. 3’500 m2 entspricht. 

 

2.4. Stoffliche Belastungen  

2.4.1. Fremdstoffe 

Während der bodenkundlichen Aufnahme wurden nur lokal (BS1) Fremdstoffe in der Form von Ziegel-
fragmenten mit einem Anteil von <1 Vol.% im Boden festgestellt (s. Anhang B2). 

 
2.4.2. Ergebnisse der Schadstoffuntersuchung 

Die Resultate aus den Schadstoffuntersuchungen definieren für das vorliegende Projekt die möglichen 

Verwertungs- bzw. Entsorgungswege des abgetragenen Bodens und des Aushubmaterials. 

 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Laboruntersuchungen aufgeführt (Tab. 2). Die Farbgebung be-

zieht sich auf die Einhaltung der Grenzwerte gemäss VHVB resp. VVEA. Die vollständigen Ergebnisse 

zu den untersuchten Schadstoffen finden sich im Laborprotokoll in Anhang B4 (Lage ers. In Anh. B1). 



 10/18 

Tabelle 2: Laborergebnisse. Einhaltung der Grenzwerte gemäss VBBo (Verwertung Boden) oder VVEA (Entsorgung Boden / Aushub) sind 
farblich codiert (s. Tab. A1 und Tab. A2). FMP = Flächenmischprobe, LMP = Linienmischprobe, OB = Oberboden, UB = Unterboden, UG = 
Untergrund, - = nicht gemessen. FA-FE = Flächen- und Transektbezeichnung. 
Proben Bez. Entnahmetiefe 

[m] (Mat.) 
Datum 
Probenahme 

Totalgehalte in  
[mg/kg] 

Trockensubstanz 

Beurteilung Boden: Ver-
wertungsklassen gem. 
VHVB in Bezug auf chem. 
Belastung 

Entsorgung Boden / 
Aushub gem. VVEA 

   Pb SPAK* BaP**   

LMP_1_4m_0-20 0.0-0.2 (OB) 20.07.23 36 0.06 <0.02 vp  
LMP_1_8m_0-20 0.0-0.2 (OB) 20.07.23 30 0.03 <0.02 vp  
LMP_2_4m_0-20 0.0-0.2 (OB) 20.07.23 37 1.82 0.23 evI Typ B 

LMP_2_8m_0-20 0.0-0.2 (OB) 20.07.23 36 1.20 0.17 evI Typ B 

Richtwert VBBo/VHVB 50 1.00 0.20 vp  

Prüfwert VBBo/VHVB 200 10.00 1.00 evI  

Grenzwert Anh. 3, Ziff. 1 VVEA 50 3.00 0.30  Typ A 

Grenzwert Anh. 3, Ziff. 2 VVEA 250 12.50 1.50  Typ B 

Grenzwert Anh. 5, Ziff. 2 VVEA 500 25.00 3.00 nv Typ B 

Grenzwert Anh. 5. Ziff. 5 VVEA 2'000 250.00 10.00 nv Typ E 

*  Summe der 16 Leitverbindungen für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe gemäss der EPA inklusive Benzo(a)pyren 
** Benzo[a]pyren 
 
In beiden Linienmischproben LMP_1_4m_0-20 und LMP_1_8m_0-20, welche aus 0-20 cm Tiefe in 
jeweils 4 m und 8 m von der Furttalstrasse (K120) entnommen wurden, liegen die Konzentrations-

werte der analysierten Schadstoffe unterhalb der Richtwerte gemäss VBBo. Es handelt sich somit 

beim Oberboden aus diesem Strassennahbereich um unbelastetes Bodenmaterial und ist demzufolge 

als «verwertungspflichtig» (vp) zu klassieren. 

Die Linienmischproben LMP_2_4m_0-20 und LMP_2_8m_0-20, welche aus 0-20 cm Tiefe in jeweils 

4 m und 8 m von der Landstrasse (K275) entnommen wurden, weisen Konzentrationen für die gemes-

senen SPAK auf, welche über dem Richtwert aber noch unter dem Prüfwert gemäss VBBo liegen. In 

der Probe LMP_2_4m_0-20 überschreitet auch die Konzentration von Benzo(a)pyren den VBBo-Richt-

wert. Somit ist dieses schwach belastete Oberbodenmaterial gemäss VHVB als «eingeschränkt ver-

wertbarer» Boden (evI) einzustufen. Da sich der schwach belastete Oberboden im Bereich der Probe 

LMP_2_4m_0-20 ausserhalb des Abbauperimeters (6 m ab Fahrbahnrand) befindet, wird dieser Bo-

den im geplanten Projekt jedoch nicht bewegt. Das Oberbodenmaterial aus dem Bereich von 

LMP_2_8m_0-20 hingegen liegt innerhalb des Abbauperimeters. Kann dieses Oberbodenmaterial    
(6-10 m ab Fahrbahnrand) nicht ortsgleich wiederverwertet werden, so kann es auf einer Deponie 
Typ B abgelagert werden. 

 

2.5. Biologische Belastungen 

Während den Feldaufnahmen am 20.07.23 wurden gemäss Liste Publikation BAFU Gebietsfremde 

Arten der Schweiz innerhalb des Projektperimeters keine invasiven Neophyten festgestellt. In Anhang 

A3 wird auf die empfohlene Pflege und Bewirtschaftung von Bodendepots zur Verhinderung von uner-

wünschten, konkurrenzstarken Pflanzen (z.B. Blacken, Disteln, invasive Neophyten) eingegangen. 
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Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise zum Thema Neophyten wird im Umweltverträglich-

keitsbericht (UVB) der ilu AG abgehandelt.  

 

 

3. Massenbilanz und Materialmanagement 

3.1. Abschätzung der anfallenden Bodenkubaturen 

Die Feldaufnahmen haben gezeigt, dass mit stark variablen Schichtstärken des Unterbodens gerech-

net werden muss (siehe Situationsplan in Anhang B1). Dies gilt insbesondere für den Bereich der 

Etappe 1, wo stellenweise gar kein Unterboden vorgefunden wurde. Eine eher konservative Abschät-
zung des anfallenden Unterbodens scheint daher naheliegend. Nachfolgend werden daher auch die 

Profile, bei denen kein Unterboden festgestellt wurde in die Berechnung des Mittelwerts für Etappe 1 

miteinbezogen. 

Etappe 1 des Abbaugebiets weist nach Abzug des Grünstreifens (3 m) und eines Abstands zum Ab-

bauperimeter (3 m) eine Fläche von 16'886 m2 auf, während Etappe 2 des Abbaugebiets eine Fläche 

von 16'623 m2 aufweist. Davon umfassen in einem Abstand von 6-10 m ab Fahrbahnrand der K275 

335 m2 in Etappe 1 und 319 m2 in Etappe 2 Flächen mit eingeschränkt verwertbarem Oberboden. Fol-

gende gerundeten, durchschnittlichen Abtragsmächtigkeiten für Ober- und Unterboden werden veran-
schlagt: 

 

Etappe 1 

- Oberboden: 30 cm 

- Unterboden: 20 cm 

 

Etappe 2 
- Oberboden: 30 cm 

- Unterboden:40 cm 

 

Somit ergibt sich für Etappe 1 ein Volumen an unbelastetem Bodenmaterial von 4’965 m3 Oberboden 

und 3’377 m3 Unterboden im Festmass sowie ein Festmassvolumen von 4’891 m3 Oberboden und 

6’649 m3 Unterboden für Etappe 2. Dies entspricht im Losemass für Etappe 1 rund 6'207 m3 Oberbo-

den und 4'222 m3 Unterboden. Die Losemasse für Etappe 2 liegen bei 6'114 m3 Oberboden und 8’311 

m3 Unterboden. Das als eingeschränkt verwertbar klassierte Oberbodenmaterial hat ein Festmassvo-
lumen von 196 m3 was einem Losemass von 245 m3 ergibt. 

 

V.a. bei den angegebenen Unterbodenvolumina handelt es sich somit nur um grobe Richtwerte. Umla-

gerungsvorgänge, vernässtes Unterbodenmaterial in tiefen Horizontbereichen sowie in geringem Um-

fang Oxidationsverluste können Materialverluste von mindestens 10 % verursachen. Damit beliefen 

sich die effektiv verwertbaren Kubaturen insgesamt auf 11'131 m3 Oberboden und 10'821 m3 Unterbo-

den (Losemass, gerundet). 
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Der anfallende Bodenaushub kann gemäss Belastungsklassierung vollständig projektintern für die Re-

kultivierung verwendet werden. Oberboden (A-Horizont), Unterboden (B-Horizont) und Untergrund (C-

Horizont) werden horizongetrennt abgetragen. Eine Vermischung von belastetem und unbelastetem 

Bodenaushub ist nicht zulässig. Unterschiedlich belastetes sowie unbelastetes Boden- und Aushub-

material sind getrennt zwischenzulagern, entsprechend zu kennzeichnen und wiederzuverwerten bzw. 

VVEA-konform zu entsorgen. 

 
3.2. Zufuhr von Bodenaushub 

Im Falle einer notwendigen Zufuhr von Bodenmaterial hat der Grubenbetreiber vorab den Herkunfts-
nachweis des Bodenmaterials an die bodenkundliche Baubegleitung zu erbringen (siehe Kapitel 6). 

 

Der zuzuführende Bodenaushub muss folgende Qualitätsmerkmale aufweisen: 

- Feinerdekörnung: 

• Lehmreicher Sand bis sandiger Lehm (10 bis 20 % Ton und <50 % Schluff).  

• Unter gut abgetrockneten Bedingungen kommt auch Lehm mitmaximal 25% Ton in Frage. 
- keine Verdichtungen und keine ungeeigneten Gefügeformen (wie beispielsweise Klumpen/Kohä-

rent/Einzelkorn) 

- Skelettgehalt (Kies-/Steinanteil): 

• Oberboden: max. 15 %, ohne grosse Steine / Blöcke 

• Unterboden: max. 20 %, ohne Blöcke. 
- keine oder nur schwach ausgeprägte Vernässungsmerkmale 

- Frei von stofflichen Belastungen, Fremdstoffen und invasiven Neophyten 

- Ausreichende Abtrocknung bei Zufuhr (Fühlprobe) 

 

 

4. Bodenschutzmassnahmen 

Alle im Bodenschutzkonzept vorgeschlagenen Massnahmen haben zum Ziel Schadverdichtungen und 
stoffliche Belastungen des Bodens zu vermeiden und damit die Fruchtbarkeit des Bodens langfristig 

zu erhalten. 

 

Die vorgeschlagenen Massnahmen beziehen sich auf alle bodenrelevanten Projektelemente und Ar-

beiten. Dazu gehören das Befahren, der Abtrag, das Umlagern, die Zwischenlagerung, das Wiederan-

legen und die temporäre Beanspruchung von Ober- und Unterboden. 

 

In Abhängigkeit vom Arbeitsablauf und der aktuellen Bodenfeuchte werden Bodenarbeiten durch die 
bodenkundliche Baubegleitung freigegeben (s. Kap. 7). 
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Die anzuwendende Arbeitstechnik richtet sich nach der VSS-Norm 40 581. Die bodenkundliche Bau-

begleitung instruiert die Bauunternehmung über die Kriterien zur Unterscheidung der einzelnen Bo-

denhorizonte und über die den Bodenverhältnissen angepasste Arbeitstechnik (s. Kap. 7). 

 

Allgemeine Angaben zu den betreffenden Bodenschutzmassnahmen (Bodenfeuchte, Wahl der Ar-

beitsgeräte und Einsatzgrenzen, chemischer Bodenschutz, Bodendepots sowie Erschliessung) finden 

sich in Anhang A2. 
 

4.1. Bodendepots 

Gemäss Planungsbericht der ilu AG vom 31.08.22 wird das Bodenmaterial auf Depots entweder auf 

den südöstlich gelegenen Parzellen des Abbaugebiets oder im Materialabbaugebiet Tägerhard Ost 

zwischengelagert. Ober- und Unterboden wird jeweils getrennt nach Belastungsklasse (unbelastet, 

schwach belastet) zwischengelagert und entsprechend gekenntzeichnet. Die in Anhang A2 Kap. 4.1. 

angegebenen Depotschütthöhen gilt es einzuhalten. 

 
Es wird von einer längerfristigen Zwischenlagerung der Bodendepots ausgegangen. Zwecks der Ver-

meidung des Aufkommens von Neophyten und Problempflanzen sowie zum Erhalt der biologischen 

Aktivität des Bodens, sind die Bodendepots rasch zu begrünen. Die Bodendepots werden üblicher-

weise mit einer tiefwurzelnden, mehrjährigen Luzerne-Kleegras-Mischung begrünt. Im Falle einer 

landwirtschaftlichen Nutzung, ist eine extensive Bewirtschaftung (Dürrfutterproduktion) der Bodende-

pots zu empfehlen. 

 

Dem Aufkommen von unerwünschten, konkurrenzstarken Pflanzen (z.B. Disteln, Blacken oder inva-
sive Neophyten) ist mit geeigneten Massnahmen entgegenzuwirken (s. Anhang C1). 

 

4.2. Erschliessung, Pisten und Installationsplätze  

Die Erschliessung des geplanten Abbaustandorts Bifig-Flüefeld erfolgt gemäss Planungsbericht der ilu 

AG vollständig über bereits bestehende Verkehrswege. 

 

Gemäss derzeitigem Planungsstand sind keine Installationsplätze oder Baupisten geplant. Sollten 
dennoch temporäre Installationsplätze oder Baupisten erforderlich werden, so erfolgt die Schüttung 

des Kieskoffers gemäss Anhang A2, Kap. 5. 

 

 

5. Rekultivierung und Folgebewirtschaftung 

5.1. Rohplanie 

Die Rohplanie soll die Endgeometrie vorgeben. Die Feststellung von Abweichungen von der bewillig-

ten Endgestaltung obliegt der zuständigen kantonalen Fachstelle. Allfällige Korrekturen müssen mit C-
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Material und nicht durch eine variable Bodenmächtigkeit behoben werden. Rohplanieetappen werden 

jeweils vor Beginn der Rekultivierungsarbeiten mit einem Protokoll abgenommen. 

 

Um eine möglichst uneingeschränkte Bodenfruchtbarkeit zu gewährleisten, ist ein funktionierender 

Wasser-Luft-Haushalt des Bodens unabdingbar. Neben dem fachgerechten Umgang mit Ober- und 

Unterboden von Bodenabtrag bis Rekultivierung kommt der effizienten Entwässerung der Rohplanie 

grosse Bedeutung zu. Gemäss ilu AG wird in der Grube Bifig-Flüefeld zu diesem Zweck vor dem Un-
terbodenauftrag eine flächige, rund 50 cm mächtige Schicht aus sickerfähigem Material vor Rohpla-

niehöhe aufgebracht. Es sind keine Drainageleitungen geplant. 

 
5.2. Bodenaufbau 

Landwirtschaftliche Nutzflächen werden mit folgenden Schichtmächtigkeiten rekultiviert (Losemass): 

 

- Oberboden: 35 cm 

- Unterboden: 45 cm 

 

Bei einer nachträglichen Setzung von 10 % und einem mittleren Skelettgehalt von 15 % werden damit 
unter der Voraussetzung eines funktionierenden Wasser-Luft-Haushaltes eine pflanzennutzbare Grün-

digkeit von mindestens 60 cm sichergestellt. Dies entspricht der durchschnittlichen pflanzennutzbaren 

Gründigkeit im Perimeter und erfüllt ebenfalls die Anforderungen an Fruchtfolgeflächen. Im Bereich 

von speziellen Flächen wie z.B. steilen Böschungen können davon abweichende, reduzierte Mächtig-

keiten aufgetragen werden. In solchen Fällen wird mit der BBB sowie der kantonalen Fachstelle vor 

den Rekultivierungsarbeiten Rücksprache genommen. 

 
Die jeweils beabsichtigten und effektiv ausgeführten Bodenauftragsmächtigkeiten werden in den Pro-

tokollen der Rohplanieabnahmen bzw. der provisorischen Abnahmen nach Bodenauftrag und Ansaat 

vermerkt (siehe Kapitel 6). 

 

Der Bodenauftrag ist streifenweise auszuführen, d.h. es wird abwechslungsweise unter Ausnutzung 

des Baggerschwenkbereiches ein Streifen Unterboden und gleich anschliessend ein Streifen Oberbo-

den aufgetragen. Die ausführende Maschine steht dabei ausschliesslich auf dem Untergrund resp. der 

Rohplanie, welche unmittelbar vor dem Unterbodenauftrag aufgerauht werden soll, um Sperrschichten 
zu vermeiden. Frisch angelegter Ober- und Unterboden darf nicht befahren werden. 

 
5.3. Ansaat und Folgebewirtschaftung 

Rekultivierte Flächen werden zumeist mit einer Rekultivierungsmischung mit Tiefwurzleranteil ange-

sät. Üblicherweise werden mehrjährige Luzerne-Kleegras-Mischungen verwendet (geimpftes Saatgut; 

ca. April bis September), welche nach Bedarf mit zusätzlichen Arten ergänzt werden können. Bei spät 
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Damit die langfristige Bodenfruchtbarkeit sichergestellt werden kann, sind vom Bewirtschafter nach-

stehende Punkte zur schonenden, extensiven Folgebewirtschaftung einzuhalten: 

 

- Befahren der Böden nur im trockenen, tragfähigen Zustand 

- Verwendung von möglichst leichten Fahrzeugen: 

• Ladewagen / Mistzetter nur teilweise beladen 

• Falls möglich Verwendung von Doppelreifen / Reifendruckregulierung 
• Besonders ungeeignet sind u.a. grosse Druckfässer und Ballenpressen 

- Dürrfutterproduktion sicher im 1., besser auch im 2. Jahr. Übergang zu Anwelksilage. 

- Kein Eingrasen 

- Keine Bodenbearbeitung 

- Keine Beweidung mit Rindern 

• Eine Beweidung mit Ziegen oder Schafen ist zu Beginn wegen dem tiefen Ab- frass (Luzerne) 

nicht geeignet, kann aber längerfristig in Betracht gezogen werden 

- Keine Gülle; Gaben von gut verrottetem Mist erst ab dem 2. Jahr 
- Solange Luzerneanteil vorhanden: 

• Kein tiefer Schnitt (Schnitthöhe mind. 10 cm) 

• Drei, max. vier Schnitte pro Jahr 

• Pflanzenstand hoch (mind. 15 cm) in den Winter überführen 

• Letzter Schnitt spätestens Ende September 

• Üblicherweise keine oder nur sehr gering bemessene N-Düngung zur Förderung der Wurzeldomi-

nanz; ansonsten nur geringe Nährstoffgaben (PK-Handelsdünger, gut verrotteter Mist) 

 
Die Schlussabnahme der Rekultivierung und Folgebewirtschaftungsphase durch alle Beteiligte mit 

Protokoll kann frühestens nach 4 Vegetationsperioden erfolgen. Falls keine Mängel vorliegen, erfolgt 

die Freigabe zur ackerbaulichen Nutzung, respektive zur Beweidung mit Rindern.  

 

Nach Beendigung des Bauprojekts wird eine Abschlussbegehung durch die bodenkundliche Baube-

gleitung (BBB) durchgeführt (s. Kap. 6) mit anschliessender Benachrichtigung der Projektbeteiligten 

und der Behörde. 
 

 

6. Pflichtenheft der bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) 

Sämtliche bodenrelevanten Arbeiten werden durch die TERRE AG fachlich begleitet. Die Erreichbar-

keit der BBB und ihrer Stellvertretung ist während der Gesamtprojektzeit gewährleistet. Die BBB be-

sitzt fachliche Weisungsbefugnisse gegenüber der Bauherrschaft, der Bauleitung und der Bauunter-

nehmung und ist berechtigt, Arbeiten, welche gegen die bodenschützerischen Auflagen verstossen, 

zur unmittelbaren Gefahrenabwehr unverzüglich einzustellen. Sie steht allen Beteiligten beratend zur 

Seite. 
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Planung und Projektierung 

Die bodenkundliche Baubegleitung 

- berät den Kiesgrubenbetreiber in allen Fragen des Bodenschutzes. 

- unterstützt den Grubenbetreiber bei der Erarbeitung der Bodenschutzmassnahmen. 

- bringt bei Bedarf die Bodenschutzmassnahmen in die Submission ein. 

- ergänzt bei Bedarf Abklärungen über allfällige chemische Bodenbelastungen, beurteilt die Be-

lastungssituation und regelt den rechtskonformen Umgang mit allfällig schadstoffbelastetem 
Boden- und Aushubmaterial. 

 
Ausführung, Bau und Eingriff 

Die bodenkundliche Baubegleitung 

- kennt das bewilligte Bauvorhaben und die bodenrelevanten Vorgaben der Baubewilligung. 

- kontrolliert die Umsetzung bodenrelevanter Auflagen und begleitet die Bodenschutzmassnah-

men gemäss geltender Richtlinien und Normen. 

- passt bei Projektänderungen die Bodenschutzmassnahmen an. 
- erläutert die Bodenschutzmassnahmen gemäss Auflagen und einschlägigen Richtlinien und 

überwacht deren Einhaltung.   

- nimmt an bodenrelevanten Sitzungen teil und berät den Kiesgrubenbetreiber. 

- verfolgt selbständig den Abbauverlauf, kontrolliert frühzeitig die bodenrelevanten Phasen des 

Abbauablaufs und begleitet die bodenrelevanten Erdarbeiten. 

- stellt bei Bedarf Hilfsmittel und Entscheidungsgrundlagen bereit, wie:   

• Betrieb (inkl. Wartung) und Interpretation von Tensiometern zur Messung der Saug-
spannung (alternativ: Fühlprobe) 

• Niederschlagsmesser  

• Maschinenlisten mit zulässigen Einsatzgrenzen  

- beurteilt die Ausführbarkeit bodenrelevanter Arbeiten täglich oder nach Notwendigkeit basie-

rend auf den Entscheidungsgrundlagen wie Bodenfeuchte, Niederschlag, Einsatzgrenzen der 

eingesetzten Maschinen. Eine Beurteilung vor Ort ist auf jeden Fall nötig beim Beginn neuer 

Arbeitsschritte, bei der Beanspruchung neuer Flächen und bei Witterungsänderungen.   

- beurteilt den Maschineneinsatz aufgrund der verwendeten Geräte, der gewählten  

Arbeitstechnik, der Niederschlagsmenge und der Saugspannung bzw. der Fühlprobe. 

- wird vom Kiesgrubenbetreiber vor allen bodenrelevanten Erdarbeiten kontaktiert, um diese 

freizugeben. 

- führt bei einem allfälligen Verdacht auf stoffliche Belastungen Schadstoffanalysen durch. 

- überwacht Abtrag, Zwischenlagerung und Verwertung / Entsorgung aller vom Projekt betroffe-

nen Boden- und Aushubmaterialien gemäss den gesetzlichen Vorgaben. 

- prüft die Standorte von Bodenzwischenlagern und macht bei Bedarf Angaben zur Depot-

pflege. 
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- protokolliert und informiert periodisch die Bewilligungsbehörde und die zuständige kantonale 

Fachstelle über die Einhaltung der Bodenschutzmassnahmen mittels Aktennotizen / Info-

Mails. 

- protokolliert Verstösse gegen die Bodenschutzrichtlinien, bei welchen der Verdacht einer Bo-

denbeschädigung (physikalisch / chemisch / biologisch) besteht. Solche Vorkommnisse wer-

den umgehend dem Grubenbetreiber, der Bewilligungsbehörde sowie der Bodenschutzfach-

stelle gemeldet. 
 
Wiederherstellung, Abnahme und Folgebewirtschaftung 

Die bodenkundliche Baubegleitung 

- begleitet die Wiederherstellung der beanspruchten Flächen (Rekultivierung), das heisst den 

Auftrag der Bodenhorizonte in Fruchtfolgeflächen-Qualität, unter Beachtung der zulässigen 
Saugspannungen und Maschinenlisten. 

- legt Massnahmen zur allfälligen Schadensbehebung fest und begleitet diese.  

- klärt bei Bedarf den Bewirtschafter über die empfohlene Folgenutzung zur Restrukturierung 

der temporär beanspruchten Böden auf bzw. unterstützt die Betreiberin dabei.  

- hält Verstösse gegen die Bodenschutzvorgaben fest. 

- führt nach der Fertigstellung von Rohplanie- bzw. Rekultivierungsetappen sowie nach Ablauf 

der Folgebewirtschaftungsphase mit den Beteiligten entsprechende Abnahmen mit Protokoll 
durch. 

 

Das ausgearbeitete Pflichtenheft ist für alle Beteiligten verbindlich umzusetzen. Das Pflichtenheft ist 

durch die BBB und die Betreiberin zu unterschreiben. 
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7. Zuständigkeiten 

Grubenbetreiber 

Tägerhard Kies AG 

Simon Bürgler 

Otelfingerstrasse 5 

5430 Wettingen 

Tel.: 056 426 34 37 

simon.buergler@taegerhardkies.ch 

 

Planung 

Ilu AG 

Georg Gestrich 

Zentralstrasse 2a 

8610 Uster 

Tel.: 044 944 55 62 

georg.gestrich@ilu.ch 

 
 Bodenkundliche Baubegleitung 

TERRE AG 

Martin Ley, Stv. Loren Eggenschwiler 

Hauptstrasse 34D 

5037 Muhen 

Tel.: 062 737 90 50 

martin.ley@terreag.ch 

 
__________________________________________________________________________ 

 

  
TERRE AG TERRE AG 

Erstellung Bericht: 28.09.23 Koreferat Bericht: 12.09.23 



 

Anhang A1 Rechtliche Rahmenbedingungen und Vollzugshilfen 
 

 
Sämtliche einschlägigen Vorschriften und Weisungen des Bundes sowie des Kantons im Zusammen-
hang mit dem Bodenschutz sind einzuhalten. Der Bericht stützt sich insbesondere auf die folgenden 

Vorschriften, Verordnungen und Weisungen (nicht abschliessend): 

 

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG), SR 814.01, vom 07.10.83 (Stand am 01.01.22). 

- Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo), SR 814.12, vom 01.07.98 (Stand am 

12.04.16). 

- Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung, Verwertungseignung von Boden 

(VHVB), Modul Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen, BAFU 2021. 
- Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA), SR 

814.600, vom 04.12.15 (Stand am 01.01.23). 

- Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial, Teil des Moduls Bauabfälle der Vollzugshilfe der 

VVEA, BAFU, 2021. 

- Boden und Bauen. Stand der Technik und Praktiken, Umwelt-Wissen, BAFU, 2015. 

- VSS 40 581 Erdbau, Boden, Bodenschutz und Bauen, VSS 31.12.17 (Stand am 31.03.19). 

- Handbuch „Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden. BAFU 
(ehemals BUWAL), 2003. 

- Gebietsfremde Arten in der Schweiz. Übersicht über die gebietsfremden Arten und ihre Auswir-

kungen. BAFU, 2022. 

- Sachplan Fruchtfolgeflächen, Erläuterungsbericht. ARE, 2020. 

 
Zusätzlich wurden folgende Grundlagen verwendet: 

- FSKB – Rekultivierungsrichtlinie, Richtlinie für den sachgerechten Umgang mit Boden, Fachver-

band der Schweizerischen  Kies- und Betonindustrie, Bern, Stand 2021 
- Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden, Schriftenreihe der FAL 24, Eidgenössische 

Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Zürich-Reckenholz, 1997. 

- Anforderungen an ein Bodenschutzkonzept. Merkblatt des Cercle Sol NWCH, Stand Januar 

2020. 

- Anforderungen an ein Pflichtenheft der bodenkundlichen Baubegleitung (BBB), Merkblatt des 

Cercle Sol NWCH, Stand Januar 2020. 
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Anhang A2 Allgemeine Bodenschutzmassnahmen 
 

 

1. Bodenfeuchte und Bauvorgaben 

- Durchführung sämtlicher Bodenarbeiten nur bei ausreichend abgetrocknetem und damit tragfähi-

gem Boden. 

- Entscheidungsgrundlage ist die gemessene Saugspannung im Boden (Bodenkennwert); ermittelt 

mittels Tensiometer und / oder Fühlprobe; je höher die Saugspannung, desto trockener der Bo-

den. 

Tabelle A4: Ausführbarkeit von Bodenarbeiten in Abhängigkeit von Bodenkennwert/Saugspannung in Centibar (cbar). 

> 25 cbar 
"trocken" 

Ideal für Bodenarbeiten; Befahren mit Raupenfahrzeugen unter Einhaltung der 
Einsatzgrenzwerte* erlaubt 

10 - 25 cbar 
"feucht" 

Empfindliche Bodenverhältnisse; Befahren des Bodens mit Raupenfahrzeugen 
unter Einhaltung der Einsatzgrenzwerte* erlaubt 

6 - 10 cbar 
"sehr feucht" 

Kein Befahren des Bodens; Bodenarbeiten von Baggermatratzen, Kiespisten 
und C-Horizont aus erlaubt 

< 6 cbar 
 "nass" Keine Bodenarbeiten möglich, nur Arbeiten im Untergrund (C-Horizont) 

* sofern gilt: Bodenkennwert ≥ Maschinenkennwert 

 

 

2. Wahl der Arbeitsgeräte, Einsatzgrenze 

- Einsatz von mit Raupen ausgestatteten Geräten (z.B. Raupenbagger, Raupendumper, etc.) mit 

möglichst grossflächigen Fahrwerken. 

- Kontaktflächendruck ≤ 0.5 bar 
- Berechnung Maschinenkennwert [cbar] (Maschinenspezifische Einsatzgrenze): 

Maschinenkennwert [cbar] = Gesamtgewicht [t] × Flächenpressung [bar] × 1.25 

- Direktes Befahren von gewachsenem Oberboden mit Raupenfahrzeugen ist nur zulässig sofern 

gilt: Bodenkennwert ≥ Maschinenkennwert. 

- Möglichst kein Befahren von Unterboden aufgrund sehr schlechter Restrukturierungsfähigkeit. 

 

 

3. Chemischer Bodenschutz 

- Umgehende Benachrichtigung der bodenkundlichen Baubegleitung bei unerwartetem Auftreten 

von farblich oder geruchlich verdächtigem bzw. mit Fremdstoffen durchsetztem Material (Boden- 

oder Aushubmaterial) während der Bauarbeiten für die Beurteilung vor Ort. 

- Beprobung von Boden- oder Aushubmaterial durch die bodenkundliche Baubegleitung bei Anzei-

chen oder Verdacht auf Belastungen. 



 

- Fachgerechte Zwischenlagerung des beprobten Bodenaushubs / Aushubs bis zum Vorliegen der 

Analyseresultate. 

- Unbelastetes Bodenmaterial kann direkt auf die Grasnarbe locker geschüttet werden. 

- Für die Depotfläche von schwach belastetem Bodenmaterials ist eine Trennschicht aus 10 cm 

mächtiger Schlämmsandschicht anzulegen. 

- Festlegung der Wiederverwendung bzw. Entsorgung gemäss VHVB resp. VVEA aufgrund der 

Analyseresultate (s. Anhang 1, Tab. A1-A3). 

 

 

4. Bodendepots 

4.1. Anlage der Bodendepots 

- Ober- und Unterboden separat und getrennt nach Belastungsklassen zwischenlagern und ent-

sprechend beschriften. 

- Bodendepot lose auf den gewachsenen Boden (Grasnarbe) schütten ohne vorherigen Oberbo-

denabtrag unter vorgängiger Schüttung einer ca. 10 cm mächtigen Trennschicht aus Sand oder 

Bodendepot auf dem Untergrund (C-Horizont) anlegen. 

- Maximalen Depotschütthöhen für normal verdichtungsempfindliches Bodenmaterial (lose): 

Oberboden / A -Horizont:   2.0 m 

Unterboden / B-Horizont:   2.5 m 

Untergrund / C-Horizont auf Oberboden:  3.0 m 

Untergrund / C-Horizont auf befestigter Fläche: unbegrenzt 

- Zwischenlagerstandorte für Bodendepots innerhalb Projektperimeter; laufende Bauarbeiten sollen 

nicht behindert werden, mehrmaliges Umlagern verhindern. 

 

4.2. Pflege und Bewirtschaftung der Depots 

- Begrünung der Bodendepots bei Zwischenlagerung von mehr als 4 - 6 Wochen. 

- Verwendung einer tiefwurzelnden, mehrjährigen Luzerne-Kleegras-Mischung. 

- extensive Bewirtschaftung der Bodendepots (Dürrfutterproduktion). 

- Verhinderung Aufkommen unerwünschter, konkurrenzstarker Pflanzen (z.B. Disteln, Blacken 

oder invasive Neophyten) anhand geeigneter Massnahmen (s. Anhang C1). 

- Bei Neophyten- oder Problempflanzenbefall, korrekte Entsorgung von Schnitt-/Mulchgut beachten 

(s. Anhang C1). 

 

 

5. Erschliessung, Pisten und Installationsplätze 

- Installationsflächen und Transportpisten grundsätzlich auf befestigter Unterlage oder C-Horizont 

erstellen. 



 

- Schüttung von Kieskoffern aus kantigen Komponenten auf gewachsenem Oberboden mittels 

Raupenbagger vor Kopf unter trockenen Bedingungen, vorgängig 10 cm mächtige Trennschicht 

aus Sand anlegen; alternativ reissfestes Geotextil. 

- Koffer-Mächtigkeit im abgewalzten Zustand mindestens 50 cm (Kieskoffer auf Sand mindestens 

40 cm mächtig); bei Verwendung Geotextil empfohlene Mächtigkeit Kieskoffer von 50 cm. 



 

Anhang A3 Rekultivierung und Folgebewirtschaftung 
 

1. Rekultivierung 

1.1. Bodenauftrag 

- Grundsätze zum physikalischen Bodenschutz (s. Anhang A2) gelten für Rekultivierung gleicher-

massen. 

- Bodenmaterial locker auftragen, um Verdichtungen und Staunässe zu vermeiden. 

- Bodenmaterial leicht überhöht auftragen, um nachträgliche Setzungen zu kompensieren. 

- Flächigen Bodenauftrag streifenweise ausführen, d.h. abwechslungsweise unter Ausnutzung des 

Baggerschwenkbereichs einen Streifen Unterboden und gleich anschliessend einen Streifen 

Oberboden lose gemäss festgelegten Rekultivierungsziele auftragen; ausführende Maschine 

steht dabei ausschliesslich auf C-Horizont oder auf befestigter Fläche. 

- Untergrund vor Bodenauftrag aufrauen, um Sperrschichten zu vermeiden. 

- Frisch aufgetragener Boden darf nicht befahren werden. 

 

1.2. Rückbau temporär erstellter Installationsplätze und Baupisten 

- Rückbau Kieskoffer unter trockenen Bedingungen ohne Befahren des Bodens.  

- Darunterliegenden Oberboden nach Koffer-Rückbau evtl. mit Baggerschaufelzähnen lockern 

und/oder bei trockenen Bedingungen grubbern und frisch ansäen. 

 
1.3. Begrünung 

- Ansaat Rekultivierungsmischung mit Tiefwurzleranteil. 

- Ansaat April bis September: Mehrjährige Luzerne-Klee-Gras-Mischung. 

- Ansaat Oktober bis März: Raigras-Mischungen, Grünschnittroggen, Wintergrün oder Chinakohl-

rübsen, im Folgefrühling Übersaat bzw. Neuansaat. 

 
 
2. Folgebewirtschaftung 

- Schonende und extensive Folgebewirtschaftungsphase während 3 Vegetationsperioden empfoh-

len. 

- Befahren der Böden nur im trockenen, tragfähigem Zustand. 

- Verwendung von möglichst leichten Fahrzeugen: 

• Ladewagen / Mistzetter nur teilweise beladen 

• Falls möglich Verwendung von Doppelreifen / Reifendruckreduktion 

• Besonders ungeeignet sind z.B. Druckfässer und Ballenpressen 

- Dürrfutterproduktion sicher im 1., besser auch im 2. Jahr. Übergang zu Anwelksilage. 

- Kein Eingrasen. 

- Keine Bodenbearbeitung. 



 

- Keine Beweidung mit Rindern. 

- Keine Gülle. 

- Gaben von gut verrottetem Mist erst ab dem 2. Jahr. 

- Solange Luzerneanteil vorhanden: 

• Kein tiefer (Schnitthöhe mind. 10 cm) und kein früher Schnitt 

• Drei, max. vier Schnitte pro Jahr 

• Pflanzenstand hoch (mind. 15 cm) in den Winter überführen 

• Letzter Schnitt spätestens Ende September 

• Nur geringe Nährstoffgabe (PK-Handelsdünger, gut verrotteter Mist) 



 

Anhang B1 Situation inkl. Lage der Sondagen, Probenahmen und Belastungssituation so-

wie Bodenkarte und Abtragsmächtigkeiten 
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Anhang B2 Bodenprofilblätter inkl. Profilfotos (20.07.23) 

 
Abbildung 1: Bodenprofil BS1 



 

 
Abbildung 2: Bodenprofil BS2 



 

 
Abbildung 3: Bodenprofil BS3 



 

 
Abbildung 4: Bodenprofil BS4 

 

  











 

Anhang B3 Tabellarische Zusammenfassung der Felddaten (20.07.23) 
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Anhang B4 Laborprotokolle der SGS Aargau GmbH (26.07.23)  















 

Anhang B5 Fotodokumentation (20.07.23) 

 

  
Abbildung 1: Überblick über die geplante Etappe 2 (Parzellen Nr. 
2550, Nr. 2551, Nr. 2552 und Nr. 2553) des Abbaugebiets Bifig-
Flüefeld (Lage Baggerschlitzsondage BS3 im Vordergrund, Bag-
gerschlitzsondage BS4 bei Bagger im Hintergrund); Blickrichtung 
Süden. 

Abbildung 2: Überblick über die geplante Etappe 1 (Parzellen Nr. 
2560, Nr. 5071 und Nr. 2564) des Abbaugebiets Bifig-Flüefeld; 
Blickrichtung Nordwesten. 

  
Abbildung 3: Lage Bohrstocksondage S1 im Vordergund im Wie-
senstreifen (Überblick nördlicher Bereich (Parzellen Nr. 2560); 
Blickrichtung Nordwesten. 

Abbildung 4: Überblick südlicher Bereich (Parzellen Nr. 2550, Nr. 
2551, Nr. 2552 und Nr. 2553); Blickrichtung Nordosten. 

  
Abbildung 5: Lage Baggerschlitzsondage BS1 auf der Parzelle Nr. 
2564 (Mitte links im Bild); Blickrichtung Norden. 

Abbildung 6: Bereich der Linienmischprobe 1 entlang der Furt-
talstrasse (im Hintergrund) und Linienmischprobe 2 entlang der 
Landstrasse (links im Bild); Blickrichtung Nordwesten. 

  


